
FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

SO Sonstiges Sondergebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1.1

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

III Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß

0,8 Grundflächenzahl

H. max. = Maximale Baukörperhöhe bezogen auf ... m ü. NHN, siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Baulinie

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 (7) BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, Garagen und deren Zufahrten sowie Nebenanlagen
gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB

St/Ga/Ca Stellplätze, Garagen, Carports

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gem. § 9 (6) BauGB

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude 

Geplante Gebäude

D

4872

Grenze des Landschaftschutzgebietes (Landschaftsschutzgebiet gem. VO - 1975,
zur Aufhebung vorgesehen)

III IIIL

Wald

RECHTSGRUNDLAGEN

zuletzt geänderten Fassung.

Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

(BGBl. I 1991 S. 58).

chung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

(GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

kanntmachung der Neufassung des Wassserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002, in der zuletzt geänderten
Fassung. 

Baugesetzbuch (BauGB)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW)

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW -)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -)

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein. Stand:
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

Der Rat der Stadt hat am  
habenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am                         ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bürgermeister 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung hat am   
des Baugesetzbuches stattgefunden.

Bürgermeister

Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung hat
vom                    bis                      gem. § 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.

Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am    
benbezogenen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.

Bürgermeister
 
Dieser Vorhabenbezogene Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetz-
buches in der Zeit vom   
legen. Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4
Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am 
ungsplan als Satzung beschlossen.

Bürgermeister 

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
am                          ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft getreten.

Bürgermeister

Anlage 04 zur VO/0929/08


